
 

  

S 5 RJ 130/99

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Freistaat Bayern
Sozialgericht Bayerisches Landessozialgericht
Sachgebiet Rentenversicherung
Abteilung 6
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren -
Leitsätze -
Normenkette -

1. Instanz

Aktenzeichen S 5 RJ 130/99
Datum 24.04.2001

2. Instanz

Aktenzeichen L 6 RJ 306/01
Datum 29.10.2002

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Sozialgerichts Augsburg vom 24.
April 2001 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. Die Beklagte trÃ¤gt die auÃ�ergerichtlichen Kosten des Berufungsverfahrens.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Streitig ist der Anspruch des KlÃ¤gers auf Rente wegen BerufsunfÃ¤higkeit.

Der am 1944 geborene KlÃ¤ger hat zunÃ¤chst eine Ausbildung als Schreiner
absolviert und war bis 1965 in diesem Beruf tÃ¤tig. AnschlieÃ�end nahm er eine
TÃ¤tigkeit als Fassadenmonteur auf und war in diesem Beruf bis zum Eintreten von
ArbeitsunfÃ¤higkeit aufgrund der Folgen eines Arbeitsunfalles vom 12.05.1993
beschÃ¤ftigt.

Am 12.05.1998 beantragte der KlÃ¤ger, nachdem er von der Beklagten gewÃ¤hrte
berufsfÃ¶rdernde MaÃ�nahmen aus gesundheitlichen GrÃ¼nden hatte abbrechen
mÃ¼ssen, erneut Rente wegen verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit. Die Beklagte holte
ein orthopÃ¤disches Gutachten von Dr.M. vom 28. Juli 1998 und ein internistisches
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Gutachten von Dr.S. vom 19.08.1998 zum berufichen LeistungsvermÃ¶gen des
KlÃ¤gers ein. Diese beurteilten den KlÃ¤ger aus gesundheitlichen GrÃ¼nden nicht
mehr in der Lage, seine TÃ¤tigkeit als Fassadenbauer oder Schreiner zu verrichten.
Leichte bis mittelschwere Arbeiten seien dem KlÃ¤ger jedoch zu den Ã¼blichen
Bedingungen des Arbeitsmarktes vollschichtig mÃ¶glich.

Mit Bescheid vom 28.08.1998 lehnte die Beklagte den Rentenantrag daraufhin ab.

Den Widerspruch wies sie mit Widerspruchsbescheid vom 19.01. 1999 zurÃ¼ck.
Angesichts des verbliebenen LeistungsvermÃ¶gens sei der KlÃ¤ger weder berufs-
noch erwerbsunfÃ¤hig im Sinne der Â§Â§ 43, 44 Sechstes Buch Sozialgesetzbuch
(SGB VI) und habe keinen Rentenanspruch. Nach der Qualifikation seiner TÃ¤tigkeit
als Fassadenbauer sei er lediglich als einfach angelernter Arbeitnehmer anzusehen.

Dagegen hat der KlÃ¤ger zum Sozialgericht Augsburg Klage erhoben.

Das Sozialgericht hat ArbeitgeberauskÃ¼nfte eingeholt sowie den Zeugen H. aus
dem BÃ¼ro des letzten Arbeitgebers vernommen. Danach war der KlÃ¤ger von
1971 bis 1994 bei der F. GmbH mit dem Montieren von Fassadenverkleidungen
beschÃ¤ftigt und wurde zuletzt im Akkordlohn nach Berufsgruppe IV des
Manteltarifvertrages fÃ¼r das Baugewerbe entlohnt. Nach der Aussage des vom
Sozialgericht in der Sitzung vom 29.09.1999 vernommenen Zeugen wurden in
dieser Lohngruppe die im Betrieb tÃ¤tigen Facharbeiter entlohnt. Nach den
Angaben des Zeugen, der bei der Firma F. fÃ¼r die Abwicklung im BÃ¼ro â��
Lohnpersonal Buchhaltung und Einkauf â�� zustÃ¤ndig war, sei der KlÃ¤ger zuletzt
als mitarbeitender BautruppfÃ¼hrer und verantwortlich fÃ¼r zwei bis fÃ¼nf weitere
Mitarbeiter auf der Baustelle tÃ¤tig gewesen. Angelernte Fassadenarbeiter seien
nach Lohngruppe V des Bautarifvertrages entlohnt worden. Ausgebildete
Handwerker und fÃ¼r die Baustelle Verantwortliche seien in Lohngruppe IV nach
dem Rahmentarifvertrag fÃ¼r das Baugewerbe entlohnt worden. Seinerzeit sei der
Fassademonteur noch kein eigenstÃ¤ndiger Ausbildungsberuf gewesen. Vielmehr
hÃ¤tten neben Arbeitern ohne Vorbildung ausgebildete Handwerker wie Zimmerer,
Schreiner oder Spengler diese TÃ¤tigkeiten ausgefÃ¼hrt.

Neben den Ermittlungen zur beruflichen Qualifikation der versicherungspflichtigen
TÃ¤tigkeit des KlÃ¤gers hat das Sozialgericht einen fachÃ¤rztlich chirurgischen
Bericht aus der Berusgenossenschaftlichen Unfallklinik in M. vom 22.09.1999
beigezogen und ein fachorthopÃ¤disches Gutachten zum beruflichen
LeistungsvermÃ¶gen des KlÃ¤gers von Dr.S. vom 26.05.1999 mit einer
ergÃ¤nzenden Stellungnahme vom 06.12.1999 eingeholt. Der Ã¤rztliche
SachverstÃ¤ndige hat darin eine unfallbedingte Versteifung des linken
Sprunggelenks, eine Neigung zu WirbelsÃ¤ulenbeschwerden bei degenerativen
VerÃ¤nderungen, beginnende VerschleiÃ�erscheinungen des linken HÃ¼ftgelenks
und des linken Knies festgestellt. Es sei dem KlÃ¤ger mit RÃ¼cksicht darauf noch
eine vollschichtige ErwerbstÃ¤tigkeit mit kÃ¶rperlich leichter Arbeit Ã¼berwiegend
im Sitzen mit der MÃ¶glichkeit des Stellungswechsels zumutbar, wie sie
beispielsweise eine TÃ¤tigkeit aus dem Berufsfeld des PfÃ¶rtners darstelle.
KÃ¶rperliche Schwerarbeit und stÃ¤ndig mittelschwere Arbeiten seien ebenso
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unzumutbar wie Arbeiten unter Zeitdruck in Akkord am FlieÃ�band, in Wechsel-
oder Nachtschicht oder mit Zwangshaltungen, mit Heben und Tragen schwerer
Lasten, auf Leitern und GerÃ¼sten oder unter ungeschÃ¼tzten
WitterungseinflÃ¼ssen. Die Wegstrecke zum Arbeitsplatz sei auf hÃ¶chstens 600 m
einfach auf befestigten Wegen begrenzt.

Die Beklagte sah in der TÃ¤tigkeit des KlÃ¤gers keine den Berufsschutz eines
Facharbeiters hervorrufende Qualifikation. Zudem sei der KlÃ¤ger auch nicht wie
ein Facharbeiter â�� in Lohngruppe III -, sondern in Lohngruppe IV des
Rahmentarifvertrages fÃ¼r das Baugewerbe entlohnt worden. Dies entspreche
lediglich der Eingangsgruppe fÃ¼r Facharbeiter. Der KlÃ¤ger wies dagegen darauf
hin, dass die Berufsausbildung zum Fassadenmonteur erst im Mai 1999 die
Anerkennung eines Ausbildungsberufes mit dreijÃ¤hriger Ausbildungsdauer
erfahren habe. Vorher hÃ¤tten derartige TÃ¤tigkeiten Facharbeiter anderer
anerkannter Berufsgruppen wie beispielsweise Zimmerer, Spengler oder Schreiner
verrichtet.

Mit Urteil vom 24. April 2001 hat das Sozialgericht die Beklagte verurteilt, dem
KlÃ¤ger Rente wegen BerufsunfÃ¤higkeit ab 1. Mai 1998 zu gewÃ¤hren. Im
Ã�brigen hat es die Klage abgewiesen. Die Entscheidung hat es damit begrÃ¼ndet,
dass der KlÃ¤ger angesichts seines verbliebenen LeistungsvermÃ¶gens noch zu den
Ã¼blichen Bedingungen des Arbeitsmarktes einer vollschichtigen Arbeit mit dafÃ¼r
nicht wesentlichen EinschrÃ¤nkungen der Arbeitsbedingungen verrichten kÃ¶nnte
und er deshalb nicht erwerbsunfÃ¤hig sei. Andererseits genieÃ�e er in Anbetracht
der von ihm ausgeÃ¼bten TÃ¤tigkeit den Berufsschutz eines Facharbeiters mit
einer regelmÃ¤Ã�igen Ausbildungsdauer von drei Jahren, da er diese TÃ¤tigkeit
zuletzt vollwertig und nachhaltig verrichtet habe. Die von der Beklagten in diesem
Zusammenhang genannten VerweisungstÃ¤tigkeiten, wie leichte Montier-, Sortier-,
Verpack- oder Maschinenarbeiten seien jedoch dem KlÃ¤ger als ungelernte
TÃ¤tigkeiten angesichts seines Berufsschutzes nicht zumutbar. Der KlÃ¤ger habe
daher Anspruch auf Rente wegen BerufsunfÃ¤higkeit.

Dagegen wendet sich die Beklagte mit der Berufung. Der KlÃ¤ger genieÃ�e
angesichts der beruflichen Qualifikation seiner versicherungspflichtigen TÃ¤tigkeit
nicht den Berufsschutz eines Facharbeiters. Auf ihre Anfrage habe die Firma F. am
30.07.1996 die Auskunft erteilt, dass der KlÃ¤ger zu seiner TÃ¤tigkeit als
Fassadenmonteur angelernt worden sei und dazu eine betriebliche Einarbeitung von
12 Monaten erforderlich gewesen wÃ¤re, eine Qualifiaktion, die auch von
vollkommen fachfremden Versicherten in diesem Zeitraum erreicht hÃ¤tte werden
kÃ¶nnen. Seinerzeit habe die Firma F. zwar auch mitgeteilt, dass der KlÃ¤ger
sÃ¤mtliche Ã¼blichen Arbeiten eines Facharbeiters mit mehr als zweijÃ¤hriger
Berufsausbildung verrichtet habe, als Vorarbeiter gegenÃ¼ber drei Personen
weisungsberechtigt gewesen sei und er als Facharbeiter nach dem Tarifvertrag des
Baugewerbes entlohnt worden sei. Dies sei jedoch in sich widersprÃ¼chlich. Die
TÃ¤tigkeit des KlÃ¤gers sei daher nicht der eines Facharbeiters mit dreijÃ¤hriger
Ausbildung gleichzusetzen und kÃ¶nne auch nicht aus der Aussage des vom
Sozialgericht vernommenen Zeugen abgeleitet werden. Zudem sei der KlÃ¤ger
lediglich im Wege des BewÃ¤hrungsaufstieges in Lohngruppe IV des
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Manteltarifvertrages fÃ¼r das Baugewerbe entlohnt worden, auch wenn dies nach
den spÃ¤teren Aussagen der Firma F. im sozialgerichtlichen Verfahren und der
Zeugenvernehmung auf die hÃ¶here Verantwortung des KlÃ¤gers und die
Vorarbeiterfunktion zurÃ¼ckzufÃ¼hren gewesen sei. Der KlÃ¤ger habe daher
keinen Anspruch auf Rente wegen BerufsunfÃ¤higkeit.

Der Senat hat Gutachten auf innerem, orthopÃ¤dischem und nervenÃ¤rztichem
Fachgebiet zum beruflichen LeistungsvermÃ¶gen des KlÃ¤gers eingeholt.

In seinem internistischen Gutachten vom 26.04.2002 stellt Dr.E. als
GesundheitsstÃ¶rungen einen arteriellen Bluthochdruck, eine arterielle
Verschlusskrankheit Grad I bis II, eine chronische Bronchitis mit beginnender
Obstruktion, eine Hepatomegalie und Fettleber sowie eine HypercholesterinÃ¤mie
fest. Mit RÃ¼cksicht darauf sei der KlÃ¤ger noch zu einer vollschichtigen
ErwerbstÃ¤tigkeit mit leichten bis kurzzeitig mittelschweren TÃ¤tigkeiten in der
Lage. Eine TÃ¤tigkeit als Schreiner sei damit nicht mehr mÃ¶glich. Zu vermeiden
seien TÃ¤tigkeiten, die dauerhaft im Freien und unter ungeschÃ¼tztem Einfluss von
KÃ¤lte, NÃ¤sse oder Hitze zu verrichten seien, ebenso Heben und Tragen schwerer
Lasten oder TÃ¤tigkeiten an ArbeitsplÃ¤tzen, die mit vermehrtem Staubanfall oder
in reizenden Gasen oder DÃ¤mpfen auszufÃ¼hren seien.

Dr.K. stellt in seinem nervenÃ¤rztlichen Gutachten vom 16.04.2002 von Seiten
seines Fachgebietes einen weitgehend unauffÃ¤lligen psychiatrischen
Untersuchungsbefund fest. Es bestÃ¼nden lediglich Beschwerden im Sinne eines
chronischen LendenwirbelsÃ¤ulen-Syndroms; eine eigenstÃ¤ndige neurologische
oder psychiatrische Erkrankung lÃ¤ge beim KlÃ¤ger jedoch nicht vor.
Dementsprechend seien dem KlÃ¤ger leichte bis teilweise mittelschwere
kÃ¶rperliche TÃ¤tigkeiten vollschichtig mÃ¶glich. Lediglich schwere kÃ¶rperliche
oder ausschlieÃ�lich mittelschwere kÃ¶rperliche TÃ¤tigkeiten in Zwangshaltungen
seien dem KlÃ¤ger nicht mehr zumutbar. Dementsprechend sei eine TÃ¤tigkeit als
im erlernten Beruf des Schreiners nicht mehr mÃ¶glich.

In seinem orthopÃ¤dischen Gutachten vom 19.04.2002 stellt Dr.F.
VerschleiÃ�erscheinungen an der LendenwirbelsÃ¤ule, geringe
VerschleiÃ�erscheinungen an den HÃ¼ftgelenken beidseits, deutlichen VerschleiÃ�
des linken Kniegelenks und minimaler VerschleiÃ� des rechten fest sowie eine
Ankylose des linken oberen Sprunggelenkes nach Verletzung und operativer
Versteifung nach Arbeitsunfall im Jahre 1993. Mit RÃ¼cksicht darauf sei dem
KlÃ¤ger eine TÃ¤tigkeit als Schreiner oder Fassadenbauer nicht mehr zumutbar; es
seien ihm jedoch noch kÃ¶rperlich leichte Arbeiten vollschichtig mÃ¶glich.
Pausenloses Stehen oder ununterbrochenes Sitzen ohne die MÃ¶glichkeit zum
Wechsel der KÃ¶rperposition sollte ebenso vermieden werden wie TÃ¤tigkeiten auf
Treppen, Leitern und GerÃ¼sten, in kniender oder hockender Stellung, unter
ungeschÃ¼tzten EinflÃ¼ssen von KÃ¤lte, NÃ¤sse oder Zugluft, oder TÃ¤tigkeiten
auf unwegsamen GelÃ¤nde oder mit Heben und Tragen von Lasten.

Die Beklagte und BerufungsklÃ¤gerin beantragt,
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das Urteil des Sozialgerichts Augsburg vom 24. April 2001 aufzuheben und die
Klage abzuweisen.

Der KlÃ¤ger und Berufungsbeklagte beantragt,

die Berufung der Beklagten zurÃ¼ckzuweisen.

Beigezogen waren die Akten der Beklagten und die des Sozialgerichts Augsburg, auf
deren Inhalt sowie auf den Inhalt der Berufungsakte zur ErgÃ¤nzung des
Tatbestandes Bezug genommen wird.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung der Beklagten ist zulÃ¤ssig. Sachlich
ist sie jedoch nicht begrÃ¼ndet, da das Sozialgericht zu Recht dem KlÃ¤ger Rente
wegen BerufsunfÃ¤higkeit zugesprochen hat.

Der Senat schlieÃ�t sich gemÃ¤Ã� Â§ 153 Abs.2 des Sozialgerichtsgesetzes (SGG)
den EntscheidungsgrÃ¼nden der angefochtenen Entscheidung des Sozialgerichts
an und sieht deshalb insoweit von einer erneuten Darstellung der
EntscheidungsgrÃ¼nde ab. Das Sozialgericht hat den Rechtsstreit entsprechend
dem Ergebnis der Beweisaufnahme und der geltenden Rechtslage entschieden.

Die vom Senat durchgefÃ¼hrte Beweisaufnahme zum beruflichen
LeistungsvermÃ¶gen des KlÃ¤gers hat das vom Sozialgericht Augsburg seiner
Entscheidung zugrunde gelegte Beweisergebnis bestÃ¤tigt. Die Sach- und
Rechtslage besteht daher unverÃ¤ndert fort.

Entgegen der Ansicht der BerufungsklÃ¤gerin rechtfertigt das Ergebnis der vom
Sozialgericht durchgefÃ¼hrten Beweisaufnahme den vom Sozialgericht dem
KlÃ¤ger zugestandenen Berufsschutz eines Facharbeiters und entspricht darin auch
den von der hÃ¶chstrichterlichen Rechtsprechung gestellten Anforderungen. Der
Senat sieht die vom Sozialgericht Augsburg vorgenommenen BeweiswÃ¼rdigung
als schlÃ¼ssig an und kann den dagegen vorgebrachten Einwendungen der
Beklagten nicht folgen. Insbesondere hat das Sozialgericht der Aussage des von ihm
vernommenen Zeugen besondere Bedeutung beigemessen und dadurch die in den
vorherigen schriftlichen AuskÃ¼nften der Firma F. in ihrer verkÃ¼rzten Darstellung
ungenauen und daher verschiedene Auslegungen zulassenden AuskÃ¼nfte durch
die Aussage des Zeugen als nunmehr eindeutig im Sinne des KlÃ¤gers geklÃ¤rt
angesehen.

Das Urteil des Sozialgerichts Augsburg ist daher nicht zu beanstanden. Die Berufung
der Beklagten war zurÃ¼ckzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

Die Revision war nicht zuzulassen, weil die Voraussetzungen des Â§ 160 Abs.2 Nrn.1
und 2 SGG nicht erfÃ¼llt sind.
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Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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